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gemäß den 88 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV)vom!' 18.11.2013 
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Gütg bie: 23.09.2029 R Aushang 

Gebäude Lieg.Nr. 220004 IL. u 
Hauptnutzung/ Fr Verwaltungsgebäude mit höherer techn. Au 
Gebäudekategorie nn F 

Adresse Liegenschaft ER Auf der Hude 2, 21339 Lüneburg, Hansestadt a % r 

Gebäudeteil ur Gebaude 8 
Baujahr Gebäude 11982 

Netogundächke ___ 1|30.355m 

Wesentliche | Energieträger fü für |Heiss-/Warmwasser (Femwärme) 
Heizung u und Warmwasser 4 

Erneuerbare Energien Art:keine Verwendung: keine   
Endenergieverbrauch 

Endenergieverbrauch Wärme 

64 kvunim2a) 

120 140 

Vergkichswert dieser Gebäudekategorie 
für Heizung und Warmwasser 

1x Warmwasser enthalten 

Endenergieverbra Strom 

55 kwnima) 

0 10 20 30 40 50 60 70 >74 

Vergleichswert dieser Gebäudekategorie 
für Strom 

Der Wert enthält den Stromverbrauch für 

xı Zusatzheizung 2 Warmwasser x Lüftung ix eingebaute Beleuchtung ıxı Kühlung 1 Sonstiges 

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes Ber 216 kWhllmza) 

24.09.2019 
Ausstellungsdatum Unterschrift des Ausstellers 

Aussteller Staatl. Baumanagement Niedersachsen 

SB Lüneburger Heide 

Am Exerzierplatz 12-14 

29626 Munster     
1 Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Änderungsverordnung zur EnEV 

2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung der Registriernummer (& 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die 

Registriernummer ist nach deren Eingang nachträglich einzusetzen. 
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ENERGIEAUSWEIS sr nicnwohngebäuce 

18.11.2013     gemäß den $8 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 
    

  

  

  

  

  

  

      

    

    

Registriernummer ? n1+2019-002892547 
Güttig bis: 23.09.2029 

Gebäude Lieg.Nr. 220004 Dan 

Hauptnutzung/  |Verwaltungsgebäude mit höherer techn. Au 
Gebäudekategorie E 

Adresse Liegenschaft _|Aufder Hude 2, 21339 Lüneburg, Hansestadt Ge 
Gebäudeteil 1 Gebäude £ 
Baujahr Gebäude ? 1982 2 

Baujahr Wärmeerzeuger3:* |1984 

Nettogrundfäcke®° | 30.355 m 

Wesentliche Energieträger für Heiss-/Warmwasser (Fernwärme) 
Heizung und Warmwasser? 

Erneuerbare Energien __|Art: keine Verwendung: keine 

Art der Lüftung/Kühlung 3 x Fensterlüftung 1 Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung x Anlage zur 
a5 ZB x Schachtlüftung x Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung Kühlung 

Anlass der Ausstellung“ {) Neubau u Modernisierung x: Aushangpflicht 
des Energieausweises 2 Vermietung/Verkauf (Änderung/Erweiterung) iu: Sonstiges (freiwillig) 

   Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes 
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von 
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als 
Bezugsfläche dient die Nettogrundfläche. Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen 
(Seite 4). 

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt 
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch 
sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen nach $ 16 
Absatz 1 Satz 3 EnEV. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen der EnEV zum Zeitpunkt der 
Erstellung des Energieausweises (Erläuterungen - siehe Seite 5). 

x Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt 
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf 
statistischen Auswertungen. 

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch x Eigentümer 2 Aussteller 

Ü Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe). 

        

       
2” 

        
    
            
    
    
Hinweise zur Verwendung des Energieausweises 
Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte | 
Gebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen | 
überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen. | 

  

Aussteller Staatl. Baumanagement Niedersachsen 

SB Lüneburger Heide 

Am Exerzierplatz 12-14 24.09.2019 

29626 Munster Ausstellungsdatum Unterschrift des Ausstellers 
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1 Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Änderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung 
der Registriernummer (8 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren 

Eingang nachträglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben möglich 4 bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation 

5 Nettogrundfläche ist im Sinne der EnEV ausschließlich der beheizte/gekühlte Teil der Nettogrundfläche



ENERGIEAUSWEIS sr nichtwonngebäude 
gemäß den $8 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 

, ._ Registriernummer? i 
Berechneter Energiebedarf des Gebäudes ‚ser. ‚Resistiemummer wurde beantragt af.) 

Primärenergiekedarf Far u 
CO,-Emissione kg/(m?-a) 

. Primärenergiebedarf dieses Gebäudes 

kWh/{m?-a) 
x 
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EnEV-Anforderungswert INENEV-Anforderungswert 
Neubau (Vergleichswert) | | odernisierter Altbau (Vergieichswe 

Anforderungen gernäß EnEV * Für Energiebedarfe#erechnungen verwendetes Verfahren 

Primärenergiebedarf a Verfahren nagfi Anlage 2 Nummer 2 EnEV 

Ist-Wert kWh/(m?-a) Anforderungswert kRLh/(m?-a) ı Verfahren nfch Anlage 2 Nummer 3 EnEV („Ein-Zonen-Modell“) 

Mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten 2 eingehalt Vereinfac#ungen nach $ 9 Absatz 2 EnEV 

Sommerficher Wärmeschutz (bei Neubau) c eingehalten Vereinfgchungen nach Anlage 2 Nummer 2.1.4 EnEV 

—. Zuge men u En en u nee en rien ne — et 
Endenergiebedarf N W; | 

Jährlich&& Endjfnergiebedarf in kWh/(m?-a) für 

Endes i Eidgzbaute Kühlung einschl. Gebäude 
En t 2 5 

en Heizung Wismmwaesen Belgfchtung Eurang Befeuchtung insgesamt 

y 

Endenergiebedarf Wärme [Pflichtangabe jj fImmobilienanzeigeN i kWh/(m?-a) 
RE 3% , VENEN, 2 

Endenergiebedarf Strom [Pflichtangabg/in Immobilienanzeigen] \_ kWh/(m?-a) 

: r Sag ur ee, Fr ug 
Angaben zum EEWärmeG ®, Gebäudezonn 
Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung d@s Wärme- und Nr. | Zone \ Fläche [m?] | Anteil [%)] 
Kältebedarfs auf Grund des Erneuerbare-Engfgien-Wärme- 1 \ 
gesstzes (EEWärmeG) 

Art: Deckungsafteil: % 5 N 

% 3 \ 

a \ 
% 5 \ 

Ersatzmaßnahmen/ — 6 N\ 
Die Anforderungen des EEWägfneG werden durch die 7 

Ersatzmaßnahme nach $ 7 Aysatz 1 Nummer 2 EEWärmeG U | weitere Zonen in Anlage 
erfülft. 

:ı Die nach $ 7 Absatz 1 dummer 2 EEWärmeG verschärften E lä . er B h ir a = rfa h 

Anforderungswerte dfr EnEV sind eingehalten. r äuterungen zum Berec nung® ertanren 

Verschärfter Anforderungswert Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung‘ des Energiebe- 
Primärenergiebeyarf: kWh/(m?-a) darfs in vielen Fällen neben dem Berechnungsverfahren \iternative Ver- 

einfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen 
Die in Verbingäng mit $ 8 EEWärmeG um % führen können. Insbesondere wegen standardisierter RandbAdingungen 

verschärftenfAnforderungswerte der EnEV sind eingehalten. erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf deı tatsäch- 
Verschä Anforderungswerl lichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sin&\spezifi- 

EWR E . 9 2 sche Werte nach der EnEV pro Quadratmeter beheizte/gekühlte Wetto- 
Primärgfiergiebedarf: kWh/(m?-a) % 

rundfläche. 

1 siehe Ffißnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises freiwillige Angabe ” 

4 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des $ 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV 5 nur Hiüfsenergiebedarf 

6 nur bei Neubau 7 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von $ 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG



   ENERGIEAUSWEIS sr nicntwonngenäuce 
gemäß den $8 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom! 48.11.2013      

    

Registriernummer ? \}2019-002892547 (@) 
Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes 

Endenergieverbrauch 

Endenergieverbrauch Wärme 
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 

64 kuymima) 

0 20 40 60 80 100 120 140 

Vergleichswert dieser Gebäudekategorie 

für Heizung und Warmwasser 3) 

x Warmwasser enthalten 

Endenergieverbra Strom 
[Pfichtangabe in Immobili igen] 

55 kwnma) 

0 10 20 30 40 50 60 70 >74 

Vergkichswert dieser Gebäudekategorie 
für Strom 3) 

Der Wert enthält den Stromverbrauch für 

x Zusatzheizung {Di Warmwasser x Lüftung x eingebaute Beleuchtung x Kühlung 11 Sonstiges 

Verbrauchserfassung weitere Vepmalgkaungahen siehe Seite 3a 

Energie- 
verbrauch 

Strom 

[kWh] 

Anteil 

Warmwasser 

[kWh] 

Primär- 
energie- 

faktor 

Energieverbrauch 

Wärme 
[kWh] 

Anteil 
Heizung 
Ikwh] 

Zeitraum 
Energieträger * 

bis 
  

01.01.2016 31.12.2016 Heiss-/Warmwasser (Fernwfi 1 ‚30 1.886.030 0 1.886.030 
  

01.01.2017 31.12.2017 Heiss-/Warmwasser (Fernw& 1,30 1.776.520 0 1.776.520 
  

01.01.2018 31.12.2018 Heiss/Warmwasser (Fernwä 1,30 1.692.560 1.692.560 
  

01.01.2016 31.12.2016 Elektrische Energie 1.650.266 
  

01.01.2017   31.12.2017 

Primärener 

Elektrische Energie   
Gebäudenutzung 

Gebäudekategorie/ 
Nutzung 

Flächenanteil 

  
Vergleichswerte 5 

Heizung und 
Warmwasser 

  

Strom 

  

‚Verwaltungsgebäude mit höherer tei Ehn. Au 100 % 85 40 
  

% 
    %   

  

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 

3 veröffentlicht unter www.bbsr-energieeinsparung.de durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen 

4 gegebenenfalls auch Leerstandszuschläge in kWh mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

  

  

    

          

    
Erläuterungen zum Verfahren 

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskenn- 

      
    

werten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. 

Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter 

beheizte / gekühlte Nettogrundfläche. Der tatsächliche 
Verbrauch eines Gebäudes weicht insbesondere wegen 

des Witterungs- einflusses und sich ändernden 

Nutzerverhaltens von den angegebenen Kennwerten ab. 

2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 

  



Energieverbrauch 

faktor kun] 
Zeitraum Primär- | Energieverbrauch Anteil dm: u 

Energieträger * | energie- ärme Warmwasser Bee Klima 
von bis taktor [kWh] [kWh] 

01.01.2018 | 31.12.2018 |Elektische Energie 2,40 1.716.261 

 



ENERGIEAUSWEIS «. nienwohngebäude 
gemäß den $$ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV)vom' 18.11.2013 

in 

ö geschätzte 
v nahmen hreil 3 

inzelnen Schritten 

Innenwandbekleidungen Dämmung von Wärmebrücken an Außenwand 

  

Maßnahmen an Technischen Einbau von Hocheffizienzpumpen für Heizung 
Anlagen 
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Emeuerung der Fenster Ermeuerung Dachflächenfenster 
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O | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt     
Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information. 

Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung. 
  

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind 
erhältlich bei/unter: beim Aussteller 

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben treiniio) |   
1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises



   

  

Erläuterungen 

Angabe Gebäudeteil - Seite 1 

Bei Nichtwohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu Wohn- 
; zwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energieausweises gemäß 
dem Muster nach Anlage 7 auf den Gebäudeteil zu beschränken, der 
getrennt als Nichtwohngebäude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen $ 22 
EnEV). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe „Gebäudeteil“ deut- 
lich gemacht. 

Erneuerbare Energien - Seite 1 

Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Art erneuerbare Energien 
genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zum EEWärmeG) 
dazu weitere Angaben. 

Energiebedarf- Seite 2 

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf und den 
Endenergiebedarf für die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Be- 
leuchtung, Lüftung und Kühlung dargestelit. Diese Angaben werden rechne- 
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau- 
unterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von standar- 
disierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes 

ENERGIEAUSWEIS sr nicnwonngenäude 
gemäß den $8 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 

    18.11.2013 

  

Endenergiebedarf- Seite 2 

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich | 
benötigte Energiemenge für Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, 
Lüftung und Kühlung an. Er wird unter Standardklima und Standardnutzungs- 
bedingungen errechnet und ist ein Indikator für die Energieeffizienz eines 
Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energie- 
menge, die dem Gebäude unter Annahme von standardisierten Bedingungen 
und unter Berücksichtigung der Energieverluste zugeführt werden muss, da- 
mit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf, die notwen- 
dige Lüftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden können. Ein’ 
kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe 
Energieeffizienz. 

Angaben zum EEWärmeG - Seite 2 

Nach dem EEWärmeG müssen Neubauten in bestimmten Umfang erneuer- 
bare Energien zur Deckung des Wärme- und Kältebedarfs nutzen. In dem 
Feld „Angaben zum EEWärmeG“ sind die Art der eingesetzten erneuerbaren " 
Energien und der prozentuale Anteil der Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld 
„ersatzmaßnahmen" wird ausgefült, wenn die Anforderungen des 
EEWärmeß teilweise oder vollständig durch Maßnahmen zur Einsparung von 

Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wärmegewinne) Energie erfüllt werden. Die Angaben dienen gegenüber der zuständigen Be- 
berechnet. So lässt sich die energetische Qualität des Gebäudes un- 
abhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage beurteilen. Insbeson- 
dere wegen der standardisierten Randbedingungen erlauben die angege- 
benen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. 

Primärenergiebedarf- Seite 2 

Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er 
berücksichtigt neben der Endenergie auch die so genannte „Vorkette" (Er- 

 kundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten 
Energieträger (z. B. Heizöl, Gas, Strom, erneuerbare Energien ete.). Ein 
kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energie- 
effizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienut- 
zung. Die angegebenen Vergleichswerte geben für das Gebäude die Anfor- 
derungen der EnEV an, die zum Zeitpunkt der Ausstellung des Energie- 
ausweises galt. Sie sind im Fall eines Neubaus oder einer Modernisierung 
des Gebäudes, die nach den Vorgaben des $ 9 Absatz 1 Satz 2 EnEV 
durchgeführt wird, einzuhalten. Bei Bestandsgebäuden dienen sie zur Orien- 
tierung hinsichtlich der energetischen Qualität des Gebäudes. Zusätzlich 
können die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des 
Gebäudes freiwillig angegeben werden. 

Der Endwert der Skala zum Primärenergiebedarf beträgt, auf die Zehnerstel- 
le gerundet, das Dreifache des Vergleichswerts „EnEV Anforderungswerl 
modemisierter Altbau" (140 % des „EnEV Anforderungswerts Neubau‘). 

Wärmeschutz - Seite 2 

Die EnEV stelit bei Neubauten und bestimmten baulichen Änderungen auch 
Anforderungen an die energetische Qualität aller wärmeübertragenden Um- 
fassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) sowie bei Neubauten 
an den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines Gebäu- 
des. 

Pflichtangaben für Immobilienanzeigen- Seite 2 und 3 

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in 5 16a 
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen Angaben 
sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart der Seite 2 
oder 3. 

! siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 

hörde als Nachweis des Umfangs der Pflichterfüllung durch die Ersatzmaß- ' 
nahme und der Einhaltung der für das Gebäude geltenden verschärften 
Anforderungswerte der EnEV. 

Endenergieverbrauch- Seite 3 

Die Angaben zum Endenergieverbrauch von Wärme und Strom werden für 
das Gebäude auf der Basis der Abrechnungen von Heizkosten bzw. der 
Abrechnungen von Energielieferanten ermittelt. Dabei werden die Energe- 
verbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen Nutzein- © 
heiten zugrunde gelegt. Die so ermittelten Werte sind spezifische Werte pro " 
Quadratmeter Nettogrundfläche nach der EnEV. Der erfasste Energiever- 
brauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen Wetterdaten und 
mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerech- 
net. Die Angaben zum Endenergieverbrauch geben Hinweise auf die energe- 
tische Qualität des Gebäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen 
Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu erwartenden Verbrauch ist 
jedoch nicht möglich. Der tatsächliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder 
eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und 
sich ändernden Nutzerverhaltens oder sich ändernder Nutzungen vom ange- " 
gebenen Endenergieverbrauch ab. 

Im Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zuschlag rechnerisch 
bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Ob und inwieweit der- 
artige Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle „‚Ver- 
brauchserfassung" zu entnehmen. 

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gebäu- 
de. Kleinere Verbrauchswerte als der Vergleichswert signalisieren eine guie 
energetische Qualität im Vergleich zum Gebäudebestand dieses Gebäude- 
typs. Die Endwerte der beiden Skalen zum Endenergieverbrauch betragen, 
auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen Vergleichswerts. 

Primärenergieverbrauch - Seite 3 

Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude insgesamt ermit- 
telten Endenergieverbrauch für Wärme und Strom hervor. Wie der Primär- 
energiebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vor- 
kette der jeweils eingesetzten Energieträger berücksichtigen.  



ENERGIEAUSWEIS «.- nionwonngebäude 
18.11.2013         gemäß den 88 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom '! 

  

Zusatzseite Anmerkungen und Hinweise Registriernummer? N12019-002892547 

Der Heizenergie-Verbrauch wurde real gemessen. 

Der Strom-Verbrauch wurde (teilweise) anteilig berechnet. 

zur Berechnung herangezogene Gebäude: 

  

220000001 Dienstgebäude 30.355 m? NGF 

Heizenergieverbrauchskennwert: Nutzung Vergleichswert m? NGF 

220000001 Dienstgebäude BWZ 85 kWh/m? 30.355 

MittelwertVergleichswert = (85*30355) / 30355 = 85 kWh/m? 

Stromverbrauchskennwert: Nutzung Vergleichswert m? NGF 

220000001 Dienstgebäude Bwz **** 40 kWh/m? 30.355 

Mittelwert/Vergleichswert = (40*30355) / 30355 = 40 kVVh/m? 

zur Berechnung herangezogene Primärenergiefaktoren: 

Energieträger Primärenergiefaktor 

5312111 Heiss-/Warmwasser (Femwärme) 1,30 Quelle: DIN V 18599-1: 2011-12, Tabelle A.1 (Stand 2019) 

5401111 Elektrische Energie 2,40 Quelle: DIN V 18599-1: 2011-12, Tabelle A.1 (Stand 2019) 

Der Heizenergie- und Stromverbrauchskennwert wurde auf der Grundlage der Bekanntmachnung der 

Regeln für Energieverbrauchskennwerte im Nichtwohngebäudebestand vom 07. April 2015 berechnet. 

EAusweis 3.7.2 16.08.16 V380



  

Staatliches Baumanagement 
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B 220 3019-154 Lüneburg, 30.09.2019 

Energieeinsparverordnung (ENEV), Energieausweise für Bestandsgebäude 

Erlass MF vom 09.12.2008, 22 2(B)-26070-03/00.01-3 
-Aktualisierter Ausweis 2019- 

Anlage: Energieausweis für Nichtwohngebäude (1-fach) 

Sehr geehrte/r Frau Meyer-Koslowski, 

die in 2009 für ihre Liegenschaft erstellten Energieausweise galten für 10 Jahre und sind nun 
abgelaufen. Ich habe für sie den neuen Ausweis aufgrund ihrer Verbrauchs- und Kostenanga- 

ben der letzten 3 Jahre generiert und ausgedruckt. Die Ausweise sind alle beim DIBT registriert 
worden und enthalten im oberen Feld eine entsprechende Registriernummer. 

In der Anlage habe ich den für Ihre Liegenschaft erstellten Energieausweis für Nichtwohngebäu- 
de einschließlich foliertem Aushangblatt beigefügt. 

Bitte das Aushangblatt wie gehabt im Eingangsbereich an gut sichtbarer Stelle (Wand, Infota- 
fel...) aushängen. 

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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